
Mögliche Leistung Voraussetzungen Förderung 

 
 

Bewerbungskosten Nachweispflicht 

 Antwortschreiben des Arbeitgebers 

 alternativ: Kopie des Bewerbungs-
schreibens 

 bei E-Mail-Bewerbungen: Sendebe-
stätigung + Antwortschreiben des 
Arbeitgebers unerlässlich 
 

 maximal 360 € pro Jahr 

 pauschale Erstattung von 4 € pro 
schriftlicher Bewerbung, 3 € für eine 
Bewerbung per Fax und 1 € bei E-Mail- 
sowie Internetbewerbungen  

 Abrechnung nach Belegen ohne Decke-
lung bei notwendigen, aufwendigen Be-
werbungen im Einzelfall); entspre-
chende EGV notwendig 

 

Reisekosten Vorstellungsge-
spräch 

 Einladungsschreiben/Bestätigung 
liegt vor 

 Arbeitgeber übernimmt die Kosten 
nachweislich nicht 

 Bestätigung, Gespräch hat tatsächlich 
stattgefunden 

 Nachweis (z. B. Rechnung Bahnticket) 
wird eingereicht 
 
 
 
 
 

 tatsächliche, notwendige Kosten bei 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmit-
teln 

 0,20 € pro km bei sonstigen Verkehrs-
mitteln bis max. 130 € für Hin- und 
Rückfahrt zusammen 

 notwendige Übernachtungskosten bis 
60 € pro Nacht 

 Verpflegungspauschale bei mehrtägi-
gen Fahrten (12 € An-/Abreisetag, 24 € 
voller Tag) 
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Führerschein  unterschriebener Arbeitsvertrag (be-
fristet auf mindestens 6 Monate) 

 Führerschein ist für die Arbeitsauf-
nahme notwendig (ggf. Bestätigung 
und Begründung des Arbeitgebers 
erforderlich) 

 keine Förderung einer MPU 

 unter Umständen Förderung Reparatur 
(2 Werkstattangebote) und Anschaf-
fung (Kaufangebot) von Fahrzeugen 
gleiches Verfahren für Auszubildende 

 maximal 2.500 € (FS) 

 maximal 2.000 € (Reparatur/Anschaf-
fung) 
 

      Umzug  unterschriebener Arbeitsvertrag 

 Kopie Mietvertrag 

 Kündigung der alten Wohnung 

 3 Kostenvoranschläge (Leihwagen 
oder bei Umzugsunternehmen)  

 Abtretungserklärung (bei Umzugs-
unternehmen) 

 Nachweis bei Benzinkosten 

 Umzug muss spätestens einen Monat 
nach Beendigung der Probezeit durch-
geführt worden sein 

 Umzug innerhalb des Tagespendelbe-
reichs nur in Ausnahmefällen 

 wenn weiterhin Leistungsbezug: Bera-
tungspflicht IFK (z.B. Angemessenheit 
neue Wohnung) 
 

In Eigenregie: 

 50 € pro Fremdhelfer  

 Kosten für Leihwagen, Benzinkosten 
Umzugsunternehmen: 

 Maximal 2000 € 
 

       Pendelfahrten  unterschriebener Arbeitsvertrag ist 
auf mindestens 1 Monat befristet 

 Nachweis (z. B. Rechnung Bahnticket) 
wird eingereicht 

 tatsächliche, notwendige Kosten bei 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmit-
teln 

 0,20 € pro km bei sonstigen Verkehrs-
mitteln bis max. 300 € im Monat 
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 keine Förderung, wenn Fahrtkosten 
zum Antritt der Arbeitsstelle gewährt 
werden (s. nächster Punkt) 
 

 Förderung für maximal einen Monat 

 Förderung für maximal vier Arbeitsver-
hältnisse pro Jahr 

Fahrtkosten zum Antritt einer 
Arbeitsstelle 

 Unterschriebener Arbeitsvertrag 

 Nachweis (z. B. Rechnung Bahnticket) 
wird eingereicht 

 einmalige Kostenübernahme für aus-
wärtige Arbeitsaufnahme 

 nur die Hinfahrt wird übernommen 

 keine Förderung, wenn Pendelfahrten 
gefördert werden (s. vorheriger Punkt) 
 

 bei öffentlichen Verkehrsmitteln die tat-
sächlichen, notwendigen Kosten  

 0,20 € pro km bei sonstigen Verkehrs-
mitteln bis max. 130 € 
 

     Arbeitsmittel  Unterschriebener Arbeitsvertrag 

 Arbeitgeber übernimmt die Kosten 
nachweislich nicht 

 Nachweise (Quittungen) sind einzu-
reichen 

 keine Förderung von Arbeitssicher-
heitskleidung 
 

 einmalige Erstattung bei Arbeitsauf-
nahme, maximal 260 € 

Nachweise  bei Anbahnung oder Aufnahme) 

 Kostenübernahme ist notwendig 
 

 notwendige und angemessene Kosten 

Unterstützung der Persönlich-
keit 

 Arbeitsaufnahme oder Anbahnung wird 
durch die Förderung unterstützt 

 Teamleitung ist immer zu beteiligen 

 Nachweise mit Datum nach Antragstel-
lung 
 

 notwendige und angemessene Kosten 

 
Sonstige Kosten 

 

 Unterschriebener Arbeitsvertrag 

 

 notwendige und angemessene Kosten 
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 alle Kosten, die nicht über die o. g. 
Möglichkeiten gedeckt sind und im Zu-
sammenhang mit einer Arbeitsauf-
nahme stehen, aber: 

 keine Aufstockung/Umgehung von an-
deren SGB-II-/SGB III-Leistungen oder 
Leistungen, für die ein anderer Dritter 
dem Grunde nach zuständig wäre 

 Teamleitung ist immer zu beteiligen 
 

Leistungen für Auszubildende 
(Anbahnung) 
 

 analog zu sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungen 

 analog zu sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungen 

Leistungen für Auszubildende 
(Aufnahme) 

 Ausbildung ist nicht mit BAB förderbar 
oder: 

 beantragte Förderung ist nicht im Rah-
men von BAB vorgesehen (z. B. Füh-
rerscheinerwerb)  

 bei Ausbildung, die mit BAföG-förderfä-
hig ist, VB-Leistungen möglich 
 

 analog zu sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungen 

 


